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Beiblatt zur Pa:r:lamentskorres:gondeH~ 5.September 1952 

Bezugnehmend auf die Anfrage der Abg.Dro P fe i f e r und Genossen, 

betreffend eine Novellierung des Pensionsüberleitungsgesetzes vom 

1,.Juli 1949, BGBl a Nr,187, teilt der mit der Vertretung des Bundesmi­

n4sters für Finanzen betraute Bundeskanzler Dipl.-Ing.Dr. F i g 1 

folgendes mita 

Naoh § 116 Gehaltsgesetz 1927 gebührten den Beamten, bei welohen 

d.i0 völle Hochsohulbildung Anstellungserfordernis ist, Ruhegcn:üsse, doie 

naoh 10 Dienstjahren 40 v.H. und für jedes weitoro Dienstjahr 2,4 v.H. 
der j ewoiligen Ruhegcn'lilssbomcssungsgrundlage botrugen, sodass naoh 

35 Dienstjahren der Ruhegonuss der jeweiligen vollen Ruhegenussbemos­

sungsgrund1age gleichkam. 

" . Von diesor Regelung ist das Gehal tsüborlei tungsgesotz, BGB1.Nr.2Z/ 

1947, i1'll § 46 Abs.l abgegangen., Nach dieser Vorschrift gobühren ~ca.mten 

dos Ruhestandes monatliche Ruhegonüsso, die nach 10 Dienstjahren 40 v.R. 

und für jedes weitere Dienstjahr 2 v,H. der RuhcgcnussbOll1cssune;sgrund­

la.go betragen. Der volle Ruhegenuss wird somit erst mit 40 o;fektivon ' 

J)~On.si:t~:ahron orroic'ht • Beamten., fÜl" d.ie nach d.on geltenden Vorsc'hri!-tott 

volle Hochs,chulbildung Anstellungserfordernis ist, werden die für die 

Erlangungdcr Hochschulbildung erfordcrlichonStudicnhalbjahro bis.zum· 

Höch~tausmass von 4 Jahren für die Ruhegenussbemessung angerechnet. 

Das Gohal tsübarlei tungsgcsetz bringt demnach für jene akademisoh 

vorgebildeten. Beamten, die schon mit 10 Dionstjahren in den Ruhestand 

vorsetzt werden, gegenüber don Bestimmungen das Gehaltsgesetzcs 1927 

oine Verbesserung um 4 Hochschuljahre, daher um 8 v.R; für Beamto,dioser 

~togo:rio, ~o mit 20 Dienstjahren ausscheiden, eine Verbesserung von 

4 "1.11. tür so'lohe Boamtomit 30 Dienstjahren zeigen beido Vorsohr:l.fton 

das gleiohe Ergobnis.litJ..r die voll a.usdienenden Beamten mit "101101" Hooh.­

sohulbildung als Anste 1.1ungsc-rfordornis bedeutet die Bostimmung des Go-
dagps-on 

haltsüborloitungsgosetzes/o1ne VerschlechtorUng um 2 v~R. 

:Durch die Ruhostandsvorsetzungwird im Einzelfalle hinsichtlich der 

bozugsrochtlichen Stellung (Berechnung dor Dienstjahre und doa Hundert­

sa.tzos) endgültigos Recht goschaffen. Lediglich zur Durchfüb.l:'ungdor 

Automatik sieht das Pcnsionsübcrloitungsgosetz ( BGBl e Nr.187/l949) dio 
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Angloiohung dor Bcozügo der Altponsioniston an die Ansätze dos Gohalts .... 

ti.bcrlcitungagosotzos mit der ausdrücklichen Bestimmung vor, dass die Ruhe ... 

(Versorgungs )gonUsse mit dom gloichen Hllndertsa;~z der Ruhegenussbomessungs­

grundlage zu bomosscm sind, der sich nach dpn am l}oMärz 1938 in Gel tung 

gestandonen Vorschriften orgibt,und dass § 46 ~bs.l und 2 des Gohaltsübe~ 

loitungsgosotzos insoweit keine Anwendung find7t. 

Fiir~die vor Vo.llendllng des 65.Lebensjahres odor der vollen Diwnstzo:1t 

wogon"Dionstunfähigkeit (Krankheit,Unfall) in den dauernden Ruhestand zu 

VOl"sotzcndon:Boamten ist überdios noch die Begünstigung des § 62 Dienst .. 

pragmatik (Zuroohnung von Jahron für die Ruhegenussbemessung) vorgos~onJ 

fornerbestimmt § 5 Pensionsüborleitungsgcsetz, dass den Pons1onspartoien 

eino Ergänzungszulage zu. gewähren ist., wonn der auf Grund dorstufonwoisen 

J..l:Lgleiohung nach §, 4 dieses Gosetzos flüssig zu machonde Ruhe(l'ersorgungs)­

genuss niedriger ist. als der Bruttobezug der letzten, nach § 3 Abs.~ 
~O~Jll'bon-'Uberlei tungsgesetz, gebührenden Vorschus szahlung. 

Zu einer Ändorung des dargelegten Standes der Gesotzgebung bostoht 

kotn hinreichender Anlass. Verbessorung und Verschlechterung halt an sich 

.. 1m ganzen gonommen - die Waage. Zudem werden dienstrochtliche Änderungen, 

die nicht unabweislich sind, aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt. 
~udem würde eine neuerliohe Novelliorung des in Erörterung stöhanden 

Reohtsgobietoa im Sinne der Anregung der '~bgt>Pfeifer und .Genossen eine be­
deutendo Mohr~rbeit in der Verwaltung herbeiführen, die boi dor notorisohen 
ttbcrlastung der Beamten der"' pensions am7()iseriden Dienststellen untragbar 
Wäre, da iohntausende" von Bezugsblättern neu durchgerechnet werden müsston. 

In den Jahren 1945 bis 1949 vvurden verschiedene Entwürfe eines Pensions­
üborlcitungsgosetzos ausgearbeitet. Keiner dieser Entwürfe hatte die An­
rechnung der von Beamten des Ruhestandes währond des Krieges in Vliodorvor­
wendung zurückgelegten Dienstzoi t vorgesohen~Hiofür war u.a. bestimmend, 
dass für eine Wioderver\Vondung in erster Linie solche Ruhcstandsbca.mte 
herangezogen wurden," die dem damaligon Regime genehm waron, wogegen ar-
bei tsfähige lluhostandsbeamte mit österreichischer Gesinnung nicht oin't r •• -< 

rufel'l, sondern im Zeichen dos Arbeitsoinsatzes Rüstungsbotrieben u~dS·l. 
zur .Arbeitsleistung zugewiesen rru.rden. Die ~ngestrcbte :s ogiinst:tgung der 
wieder in Dienst gestellten Beamten dcs Ruhestandes würde daher vielfach 
naues Unrecht schaffen. '. 

Die Voraussetzungen für d1e Anrechnung wurden in § 10 des Pensions­
übcrle:t.tungsgosetzos so gefasst. dass die J~nreclmung selbst auf besonders 
r'iicksichtswürdige Fälle beschränkt VI.orden konnto un·i der Grundsatz, dass 
die Pensionierung eines Beamten endgültiges Recht schafft, nicht preisge-
geben wurde. " 

Eine Änderung dieser Gcsotzosstolle im Sinne einer al 1 gomeinen' An,. 
rechenbarkeit im Ruhestand zurückgelegter Verwendungszciton für den Hundert­
satz des RuhogenussQs könnte mit Rücksicht auf die grosse Zahl der 'wieder­
vonvondcten Ruhestandsbeamten (Militärpersonen) ur:.d deren Hinterbliebenen 
auah aus budgetäron Gründen nicht in Betracht gezogen worden. 

-.-.-.-.-.-.-.-~-
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